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 (Bundesnotarordnung), (Be- 

urkundungsgesetz),  (Dienstordnung für Notarin-

nen und Notare)       

         

 ,       

        

 ,        

  . )       

        

 ,   (Justiz- kommunika-

tionsgesetz)       

 .      

        

    ,   

         

독일의 전자공증제도

) ,   ,    , 
. ., -  .
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,    

 (Gesetz über das elektronische Han-

delsregister und Genossenschaftsregister sow-

ie das Unternehmensregister)    

   .  

 a   , 

   ,  

     

   . 

 

<  > A   B  C   

   ,  

    , 

 .   A   

    

      ? ) 

A      A  

 B       

      

   .   

     

  a   

  .

    (Handzeichen) 
 (Namensunterschrift)   

 ,     , 
     , , 

,     ( )  
      , 

(Niederschrift)  ,   
  ( )   , 

      
.( ) ) 

) Sebastian Blasche, Notarielle Beurkundung, öffentliche Beglaubigung und Schriftform, Jura, . , S.   

)            . 
(Vermerk)       (Zeugnis),  (Unterschrift)  

(Siegel)   ,          (Urkunde)  . 
  , ,   Muss-Schrift    Soll-Schrift   .  Muss-

Schrift  , Soll-Schrift   .   ‘~   .’    , Muss-Schrift
       , Soll-Schrift       

   . 
  §  (Einfache Zeugnisse)
 Bei der Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens oder der Zeichnung einer Namensunterschrift, bei der 

Feststellung des Zeitpunktes, zu dem eine Privaturkunde vorgelegt worden ist, bei Bescheinigungen üüber Eintragungen 
in öffentlichen Registern, bei der Beglaubigung von Abschriften, Abdrucken, Ablichtungen und dergleichen (Abschriften) 
und bei sonstigen einfachen Zeugnissen genügt anstelle einer Niederschrift eine Urkunde, die das Zeugnis, die Unterschrift 
und das Präge- oder Farbdrucksiegel (Siegel) des Notars enthalten muß und Ort und Tag der Ausstellung angeben soll 
(Vermerk).
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   .    

 (Signaturgesetz)     
  .    

    .  
   (Notareigen-

schaft)    .   
   . )

     

 ,     

    . 

     

,   ,  

   ( , Muss-

Schrift)    

  . ,   

       

      

  ‘  ’    

.   a  

     

   ,  

    

    

 .     

 ,   

(Rechtspfleger)     

     

 . )  

 a   

     . 

    

  a   

    ,  

      

   .   

 ( , Trust Cent-

er)       

( )  (   

)  § a (Einfache elektronische Zeugnisse)
 Beglaubigungen und sonstige Zeugnisse im Sinne des §§  können elektronisch errichtet werden. Das hierzu erstellte 

Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen werden. Diese soll auf  
einem Zertifikat beruhen, das auf  Dauer prüfbar ist. Mit dem Zeugnis muss eine Bestätigung der Notareigenschaft durch 
die zuständige Stelle verbunden werden. Das Zeugnis soll Ort und Tag der Ausstellung angeben.( ,   )

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, Die elektronische beglaubigte Abschrift im Handelsregisterverkehr, RNotZ Heft , 
, S. .
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 ).   PIN   

      

.    , 

a      

    .  

    , 

     

  (das Prinzip der Höchst-

persönalichkeit)  . ) 

      

    , 

      

     ,  

     

.      

     

 .    

      

 (public key)   . 

      

 .     

      

        

.  ( )   

   

(Bundesamt für Sicherheit und Information-

stechnik)     

 .   

      

     

.     

     ,  

(Trust Center)      

     

. ) 

 a   ‘

(Notareigenschaft)  ’   

     .  

     

    , 

  ,  (Urkunde)  

   ,   

  .   

(Notareigenschaft)   

      

  .  

 a   (Notareigen-

schaft)    (Notarattribut)

      

.     

    . ) 

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .

)   (http://www.bnotk.de/Notar/Urkunde/Elektronisch.php).

) Ibid.
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    .   

 ,    

    (Visualis-

ierung)   .    

   ,   

(Registergericht)    

    . 

      

     . ) 

 a    

 ,   

   ,  

      

 . 

A  ,    ) 

     

     

      . 

     

     

.      

      

      

    . 

     

     

  .   

      

 a      

     . 

 A    a  

  ,   

    . ) 

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .

)   [  ]        
 .       .        

. 
 BGB §  (Schriftform der Bürgschaftserklärung)
 Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der Bürgschaftserkläärung erforderlich. Die Erteilung der 

Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Soweit der Büürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird 
der Mangel der Form geheilt.

) Sebastian Blasche, S. .
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<  > D   B    

   ,  

 D      

,   B     

      

. D      

? 

( )      (Ur-
schrift)  (Ausfertigung)    

(eine beglaubigte Abschrift)   
(eine einfache Abschrift)   . 

- ( )~( )  -
( )       

     
      

 . )

    

      

 .    

    

    

  . 

(Beurkundungsgesetz) 

   ,     

      

      

  .   

    . 

      

  .  (Zivil-

prozessordnung)    

   . 

      

         

,       

    . ) 

)  §  (Beglaubigung einer Abschrift)
 ( )  Bei der Beglaubigung der Abschrift einer Urkunde soll festgestellt werden, ob die Urkunde eine Urschrift, eine Ausfer-

tigung, eine beglaubigte oder einfache Abschrift ist.
 ( )  Bei der Beglaubigung eines Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Sig-

natur nach dem Signaturgesetz versehen ist, soll das Ergebnis der Signaturprüüfung dokumentiert werden.

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .
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  .  

-   (    

   TIFF  

).

-       

 .    

   ,   

   .   

 gez.(   )  

,   L.S  (  

 )   .  

(Hauptschrift)    , 

     

    .  

       

     . 

      PDF

 TIFF      

. 

       

     

   ,  

    

 .     

 Leseschrift(  ‘  ’)  

.      

  (Leseschrift)   

      

     

 .    

     ‘

 ’    .  ‘

 ’     

 .     

 (Leseschrift)  ,  

   . )

    

,     

   (Leseschrift)  

   .   

 gez.( )    

.  ‘ (‘ ’  

)’  ,   

      

  .   

     

   (Verordnung zur Vere-

) Notarnet  . http://www.elrv.info/de/elektronischer-rechtsverkehr/praxisfragen-elrv.php?we_objectID= .

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .
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infachung des Verfahrens auf  dem Gebiet des 

Beurkundungsrechts)    

,      

     

 .  ‘ (Abschrift)’

   , “ , 

, ,  ....  ”  

.    ‘ ’  

      

     . 

 ‘ ’     

     

    . ) 

    

     

 .    

a,   (Notarattribut)   

(Notareigenschaft)   

     

    . 

    

 a      

     

.      PKCS  

 ,    

   . ) 

(Vermerk)    

     

   .  

      

     

 .    

  SigNotar    

     

 .    

(Übereinstimmungsvermerk)    

    

.      

       

      . 

      

   . (  

)      

  ,    , 

      

   . )

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .

) Ibid.
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) Ibid.

     

   . 

 Notarnet    SigNotar

  .   

   :   

   ,   

   .  

    (Signi-

ervorgang)  ,    

(Signaturkarte)    

 PIN  .  PIN   

   . 

SigNotar    

  .   

     

 .     

   (Leseschrift)

  a,   

      

     

  .   

  (Soll-Schrift)   

  , (Ausgangsdoku-

ment)     . 

    

(Urschrift)  (Ausfertigung) , 

      

  .   

     

(    (Muss - 

Vorschrift)   ).  

    .

 

“      

( )   , ,   , 

  (  )   .”

 

    SigNotar

    .  

      

 .

 

“    (Urschrift)  

(Abschrift)   .”

    - SigNotar  

   -   (

)     , 

    . 

     

  (  )   

       

   .    

  ,   
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  ,    

      

    . 

D      . D  

  ,    

     

    ,   

 ,    

 .     
)      

     

.  D     

 ‘    ’  

  .  D    

  ,  ‘  

  ’    

.      

 (   )   

 ,    

  ,   

  .   

      

  ,    

 ,   . 

  B  D    

 .    B  , 

  .   

    (Soll-Schrift)  

. )   

( )      
  .   
   .  

     
  . 

( )   .   
      

,    ; 
      

(  )    
 . ) 

)  §  (Beglaubigung einer Unterschrift)
 ( ) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des Notars vollzogen oder anerkannt wird.

) Sebastian Blasche, S. .

)   §  (Anmeldungen zur Eintragung und Einreichungen).
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 ( )  Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind elektronisch in öffentlich beglaubigter Form einzureichen. Die 
gleiche Form ist für eine Vollmacht zur Anmeldung erforderlich. Rechtsnachfolger eines Beteiligten haben die Rech-
tsnachfolge soweit tunlich durch öffentliche Urkunden nachzuweisen.

 ( )  Dokumente sind elektronisch einzureichen. Ist eine Urschrift oder eine einfache Abschrift einzureichen oder ist für 
das Dokument die Schriftform bestimmt, genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung; ist ein notariell 
beurkundetes Dokument oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzureichen, so ist ein mit einem einfachen elektro-
nischen Zeugnis (§§ a des Beurkundungsgesetzes) versehenes Dokument zu übermitteln.

) Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, S. .

)   (http://www.bnotk.de/Notar/Urkunde/Elektronisch.php).

,   

  (EHUG)    

 (HGB)     

    

    

   .  

      

   , 

      

  .   

     

 ,   

    . ) 

 ,   

    

   ,  

    

 .   

   , 

    . 

       

. ) ,    

   .

-         

    

.     

    

 .    

 . 

-       

   .  

  (Die Erstellung ele-

ktronischer beglaubigter Abschriften)  

 .    

, (Abschriftsbeglaubigung)

    .
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  ,   

    . 

    

, Notarnet    Si-

gNotar  XNotar   . ) 

    ‘    

 ,   a , 

     

( )       

   .   

      

   ( )   

   .’ )  

     

 .

 (BeurkG) a   

   ,  

      

     .  

     

   ,   

     . 

    

 ,       

     

    . 

     

      ,  

       

    . 

      

 (GmbH)    

(Handelsregisteranmeldung)

   . 

) Ibid.

)   § 
 ( )  In Abweichung von Absatz  und  darf  der Notar seine Amtstätigkeit in den Fällen der §§ a,  Abs.  des 

Beurkundungsgesetzes verweigern, soweit er nicht über die notwendigen technischen Einrichtungen verfügt. Der Notar 
muss jedoch spätestens ab dem . April  über zumindest eine Einrichtung verfügen, die Verfahren nach Satz  
ermöglicht. ( ,   )
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,   ,   
 , . .

Sebastian Blasche, Notarielle Beurkundung, öffentliche Be-
glaubigung und Schriftform, Jura Heft, . .

Sebastian Apfelbaum/Jörg Bettendorf, Die elektronische be-
glaubigte Abschrift im Handelsregisterverkehr, RNotZ 
Heft , .

Sigrun Erber Faller, Elektronischer Rechtsverkehr und ele-

ktronische Urkunde -woher kommt der Weg und wohin 
führt er?, Notar und Internationalisierung : Festschrift 
für Helmut Fessler zum . Geburtstag, .

  

http://www.bnotk.de/Notar/Urkunde/Elektronisch.php

Notarnet  

http://www.elrv.info/de/elektronischer-rechtsverkehr/prax-
isfragen-elrv.php?we_objectID=


